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Beschlussvorlage 

 

Vorlage: BV/0749/2022 Datum: 28.11.2022 

Dezernat 3 

Verfasser: 46-Stadttheater Az.:  

Betreff: 

Kernsanierung Theater Koblenz – Kostenberechnung und Sachstandsinformation zum 

Antrag auf Landesförderung (I-Stock) 

Gremienweg: 

05.12.2022 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

16.12.2022 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

 

Der Stadtrat nimmt die nachfolgenden Informationen zum aktuellen Stand des Projekts „Kernsanie-

rung Theater Koblenz“ (Maßnahme P460001000) insbesondere die Kostenberechnung vom 

14.11.2022 (Abschlussbericht der LP3 HOAI) sowie die Ausführungen zum Förderantrag für den I-

Stock des Landes Rheinland-Pfalz zur Kenntnis: 

Bisherige Kostenschätzung insgesamt 18.501.300 EUR 

Bisherige Schätzung Landesförderung I-Stock (60%) 10.800.000 EUR 

Bisherige Schätzung städtischer Eigenanteil 7.701.300 EUR 

Kostenberechnung NEU inkl. 30% Puffer Baukostensteigerung 37.035.055 EUR 

Beantragte Förderung I-Stock NEU (65%) 24.072.786 EUR 

Prognose städtischer Eigenanteil NEU 12.962.269 EUR 

Der Stadtrat beschließt die haushaltsrechtlich notwendigen Anpassungen im Hinblick auf den Fi-

nanzierungsbedarf der Maßnahme gemäß der Kostenberechnung vom 14.11.2022 und dem Antrag 

zum I-Stock an das Land Rheinland-Pfalz vom 15.11.2022 gemäß folgender Aufstellung: 

bisherige Planung  
 Ansatz 
2022  

Ansatz 
2023 

Planung 
2024 

Planung 
2025 

 Planung 
2026   

 Summe Einzahl. Investitionstätigkeit      3.600.000   3.600.000   3.600.000   10.800.000   

 Summe Auszahlungen für Sachanlagen  1.487.500   1.233.800   6.540.000   9.240.000   0   18.501.300   

 Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit  -1.487.500   -1.233.800   -2.940.000   -5.640.000   3.600.000   -7.701.300   

 

neue Planung  
 Ansatz 
2022  

Ansatz 
2023 

Planung 
2024 

Planung 
2025 

 Planung 
2026   

 Summe Einzahl. Investitionstätigkeit      8.024.262   8.024.262   8.024.262   24.072.786   

 Summe Auszahlungen für Sachanlagen  1.487.500   2.577.823   13.664.261   19.305.470   0   37.035.055   

 Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit  -1.487.500   -2.577.823   -5.639.999   -11.281.208   8.024.262   -12.962.269   
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Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, im Hinblick auf die Interimsspielstätte parallel zu den lau-

fenden Planungen zu überprüfen, ob eine signifikante Kostenersparnis durch andere Finanzierungs- 

bzw. Beschaffungsmodelle, die ggf. auch eine anderweitige Nachnutzung durch die Stadt Koblenz 

beinhalten, erreicht werden kann, ohne die Förderfähigkeit dieser Teilmaßnahme zu beeinträchti-

gen. 

 

 

Begründung: 

 

Bisherige Gesamtentwicklung 

Die von der Kernsanierung erfassten Gebäudeteile und Anlagenteile sind allesamt nicht jünger als 

40 Jahre, weite Teile sind älter als 50 Jahre, das Dach des denkmalgeschützten Hauptgebäudes 

wurde seit ca. 70 Jahren nicht saniert. 

Die anstehende Kernsanierung sichert das Gebäude für die nächsten Jahrzehnte. Eine weitere Ver-

zögerung würde nicht nur voraussichtlich weitere erhebliche Kostensteigerungen mit sich bringen, 

sondern vor allem die Bausubstanz insgesamt gefährden. 

Es gibt etliche gravierende bauliche Mängel, die von der Bauaufsicht in der Annahme einer zeitnah 

erfolgenden Sanierung toleriert werden. Eine Verzögerung der Kernsanierung birgt also zudem die 

Gefahr, dass das Theater aufgrund dieser Mängel nicht mehr betrieben werden kann. Diese bauli-

chen Mängel sind größtenteils so mit der gesamten Gebäudestruktur verwoben, dass eine separate 

Beseitigung bautechnisch nicht bzw. nicht zu deutlich geringeren Kosten machbar ist. 

Diese Gesamtumstände sind den Fachleuten und auch der (politischen) Öffentlichkeit seit langem 

bekannt, das Gesamtprojekt „Theatersanierung“ wird seit dem Jahr 2017 federführend durch das 

ZGM und das Theater selbst betrieben. 

Über diese gesamten Maßnahmen wurde der Ausschuss für Kultur und Hochschulfragen seit Juni 

2017 (erstmals mit UV/0187/2017) sowie HuFA und Stadtrat im Rahmen der jeweiligen Haushalts-

beratungen regelmäßig informiert. 

 

Kleinere Teilmaßnahmen konnten zwischen 2017 und 2021 abgearbeitet werden, im Laufe der Pla-

nungen und in zahlreichen Machbarkeitsstudien hat sich jedoch herausgestellt, dass für die wesent-

lichen Bestandteile der Sanierung die Schließung des Großen Hauses und zahlreicher Betriebs-

räume für eine Spielzeit unumgänglich ist. Über diese Tatsache wurden Kulturausschuss, HuFA und 

Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2020 ausführlich informiert. 

In diesem Zuge wurde die Kernsanierung als eigenes I-Projekt (Maßnahme P460001000) angelegt. 

Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie ergab sich dann eine Verschiebung des 

Bauzeitraums auf die Spielzeit 2024/2025. 

ZGM und Theater werden künftig im HuFA regelmäßig zum aktuellen Stand der Kernsanierung in-

formieren. 
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Entwicklung der Kostenfeststellung 

Die bisherige Entwicklung der Kostenfeststellung für das I-Projekt ist in den Tabellen 1a, 1b und 1c 

dargestellt. (Alle Tabellen finden sich zusammengefasst am Ende des Textes). 

Im Februar 2021 wurde durch das ZGM und das Theater eine interne vorläufige Kostenschätzung 

vorgenommen. Diese war notwendige Basis zur haushaltsmäßigen Einrichtung des I-Projekts. 

Für die Durchführung des Vergabeverfahrens nach VgV zur Findung eines Fachplaners als General-

planer wurde im Februar 2022 eine Bedarfsermittlung mit Kostenanschlag durchgeführt, die nur ge-

ringfügig von der internen Kostenschätzung abweicht. 

Im April 2022 wurde nach dem entsprechenden Vergabeverfahren der Generalplaner für die Kern-

sanierung beauftragt. 

In den notwendigen Planungsschritten der LP1 bis LP3 HOAI ergaben sich weitere unabdingbare 

Notwendigkeiten, die neben der seit 2021 ohnehin schon vorhandenen Preissteigerung zu einer 

deutlichen Steigerung der Herstellungskosten geführt haben (Tabelle 2, Kostenaufstellung hier ohne 

Berücksichtigung der Preissteigerung, angegebene Kosten aus LP1). 

Als Kostensteigerungen treten neben den Planungskosten noch folgende Sondereffekte hinzu (Ta-

belle 3): 

• der Umbau der Heizungsanlage (ursprünglich nicht geplant), der im Zuge der jüngsten poli-

tischen Entwicklungen als unumgänglich erachtet wird. 

• die übliche Risiko-Kalkulation 

• die Projektsteuerungskosten ZGM 

• eine eingeplante Preissteigerung, 30% pauschal bis Baubeginn 

 

Mit dem Abschlussbericht der LP3 HOAI vom 31.10.2022 und der dazugehörigen Kostenberech-

nung vom 14.11.2022 liegt nun planmäßig und erstmals eine Kostenberechnung vor. Die bisherigen 

Leistungsphasen waren notwendig, um in der notwendigen fachlichen Tiefe und mit weitreichenden 

bauphysikalischen Untersuchungen ein belastbares Bild der tatsächlich durchzuführenden Einzel-

maßnahmen zu erhalten. 

 

Antrag auf I-Stock-Förderung beim Land Rheinland-Pfalz - Sachstand 

Nach den sehr guten Erfahrungen mit dem I-Stock-Förderprogramm im Rahmen der Teilmaßnah-

men „Lüftungssanierung“ und „Denkmalschutzgerechte Erneuerung der Bestuhlung im Großen 

Haus“ war stets geplant, auch die Kernsanierung so zu gestalten, dass eine wesentliche Förderung 

durch das Land Rheinland-Pfalz aus Mitteln des I-Stock möglich ist. 
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Hierzu wurden seit 2020 durch die Amtsleitungen von Kämmerei- und Steueramt, Theater und 

ZGM entsprechend intensive Vorgespräche mit dem Innenministerium, der ADD sowie dem Lan-

desbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) geführt, um ein möglichst erfolgreiches An-

tragsverfahren zu gewährleisten. 

Die Fachlichen Hinweise des LBB sind sowohl in den Umfang und die Art der Einzelmaßnahmen 

als auch in den Umfang der Voruntersuchungen und den Umfang der Antragsunterlagen eingeflos-

sen.  

In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass auch eine prognostizierte Baukostensteigerung 

und die weiteren Kosten der Tabelle 3 jetzt beziffert und geplant werden, damit sie Bestandteil der 

Antragstellung beim Land Rheinland-Pfalz für eine 65%ige I-Stock-Förderung sein können und för-

derfähig sind. 

Der Förderantrag mit umfangreichen Antragsunterlagen wurde am 15.11.2022 fristgerecht bei der 

ADD eingereicht. 

 

Haushaltsplanentwurf 2023 

Hinsichtlich des Haushaltsplanentwurfs 2023 (Investitionsübersicht, Seite 618) ergibt sich für die 

Maßnahme P460001000 Kernsanierung Stadttheater eine geänderte Aufstellung, die den Tabellen 

des Beschlussentwurfs (entspricht den Tabellen 4a und 4b) abgebildet ist. 

Seitens des Kämmerei- und Steueramts konnte durch intensive Gespräche mit dem Land erreicht 

werden, dass voraussichtlich eine 65%-ige Förderung der Maßnahme durch das Land Rheinland-

Pfalz erfolgt. Bisherige Überlegungen waren von einer maximal 60%-igen Förderung ausgegangen. 

 

Details zur aktuellen Kostenberechnung 

Die Kostenberechnung vom 14.11.2022 zum Abschlussbericht LP3 vom 31.10.2022 liegt als An-

lage an. Bei der Wahl der Maßnahmen, Baumaterialien, technischen Ausrüstungen usw. wurde 

selbstverständlich durchgehend auf eine sparsame Verwendung von Haushaltsmitteln geachtet. 

Auch wurden von keine Maßnahmen in das Projekt aufgenommen, die aus bau- oder theatertechni-

scher Sicht verzichtbar sein könnten. Aspekten der Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit der ein-

zelnen Maßnahmen wurde höchste Priorität eingeräumt. 

Die Kostenberechnung vom 14.11.2022 zum Abschlussbericht LP3 vom 31.10.2022 wurde am 

17.11. und 18.11.2022 in ausführlichen Besprechungen nochmals durchgearbeitet und diskutiert, 

um zu prüfen, ob und welche Einsparmöglichkeiten gegenüber der zum Förderantrag eingereichten 

Planung möglich sind. 

An diesen Besprechungen teilgenommen haben: Hubert Kroh, Amtsleiter ZGM; Nadine Müller, 

ZGM, Projektleitung; Markus Dietze, Intendant, Theater Koblenz; Raimund Lehmkühler, Verwal-

tungsleiter, Theater Koblenz; Johannes Kessler, Technischer Direktor Theater Koblenz; Thomas 
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Lüdicke, TheaPro München (Generalplaner); Lennaart Sirag, Alexa Linde, MVRDV Rotter-

dam/Berlin (Architekturbüro). 

 

Die Besprechungsergebnisse können wie folgt dokumentiert werden: 

 

 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass bei einem Bestandsgebäude (insbesondere, wenn denkmalschutz-

rechtliche Auflagen zu beachten sind) eine Konkretisierung der Planung in der Regel dazu führt, dass 

bestimmte Maßnahmen als notwendig erkannt werden, die in einem früheren Zeitpunkt der Planung 

bzw. bei Vorüberlegungen nicht erkennbar sein konnten. 

Auch führt die Kernsanierung aus zwingenden baurechtlichen und arbeitschutzrechtlichen Gründen 

dazu, dass die vorhandenen Räume den Bestandsschutz verlieren und so aktuelle Auflagen und Ver-

ordnungen (zum Beispiel zum Brand- und Arbeitsschutz) zwingend zu beachten sind. Auch dieses 

führt zu zusätzlichen Maßnahmen und damit zu gesteigerten Kosten. 

 

 

Die neue Fassade Clemensstraße ist keine „Luxus-Fassade“. Die bautechnische Qualität der ge-

wählten Lösung liegt nur etwas oberhalb des Standards. Das hochwertige Aussehen bedeutet keine 

Mehrkosten, die Bauweise entspricht dem Industriestandard. Eine Ausführung mit Verbundplatten 

wäre nicht billiger, d.h. die vorgelegte Variante ist schon eine kostengünstige Variante, trotz des be-

merkenswerten Aussehens. 

Lediglich eine nicht nachhaltige Putzfassade wäre preiswerter. Bei einer Ausführung als Putzfas-

sade (mit Wärmedämmverbundsystem) würde quasi „zukünftiger Sondermüll“ entstehen. Die ge-

wählte Metallfassade benutzt nur Bauteile, die dem Recycling oder Upcycling zugeführt werden 

können und besteht soweit bautechnisch möglich bereits aus recyceltenTeilen. 

Die fraglichen Fassaden wurden zuletzt 1984 oder früher saniert. Die ausgewiesenen Kosten sind 

also auf einen Zeitraum von 40 Jahren zu beziehen, in dem keine Sanierung erfolgte. 

 

 

Vor allem im Gebäudeteil Clemensstraße 1-3 sind weitreichende Umkonfigurationen von Räumen 

aufgrund der Arbeitsstättenverordnung zwingend notwendig (siehe Vorbemerkungen). Insofern 

musste von der Bedarfsermittlung abgewichen werden. Die Qualitätsstufe der Ausstattung ist dabei 

auf dem Mindeststandard, auf dem sie sich arbeitsrechtlich befinden muss. Die fraglichen Räume 

wurden größtenteils zuletzt 1970 saniert. Die ausgewiesenen Kosten sind also auf einen Zeitraum 

von 54 Jahren zu beziehen, in dem keine Sanierung erfolgte. 
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Es muss von einer kompletten Entkernung ausgegangen werden, da die Zusammensetzung (vermut-

liche Schadstoffbelastung) und statische Beschaffenheit der Decken nicht bekannt ist. Erweiterte 

raumakustische Anforderungen aus der Arbeitsschutzverordnung sind zu erfüllen. Brandschutzvor-

schriften erfordern eine F90-Ertüchtigung, die bisher nicht gegeben ist. Es wird in der Baugenehmi-

gung ein Antrag auf Abweichung von dieser Vorgabe gestellt werden. Hier könnte sich ein Einspar-

potential ergeben, wenn die Abweichung genehmigt wird. 

 

 

Die von der Denkmalschutzbehörde kategorisch geforderte Naturschiefereindeckung im histori-

schen Gebäudeteil macht insgesamt ca. 50% der Kosten aus. Im Kostenvorschlag waren einige 

Dämmungen nicht aufgelistet, da ohne intensive Untersuchung nicht zu erkennen war, dass an die-

sen Stellen Handlungsbedarf besteht. Tatsächlich sind alle Dämmungen schadstoffbelastet und müs-

sen ersetzt werden. Die Kosten der Dämmung wurden im Verlauf von LP2 auf LP3 durch Material-

reduktion bereits auf 1/5 der zwischenzeitlich angesetzten Summe reduziert. Das Dach des Bühnen-

hauses wurde zuletzt 1984 saniert, das Dach des Zuschauerhauses in den 1950er-Jahren, die Dächer 

der Clemensstraße 1-3 zuletzt in den 1970er-Jahren. Die Dachflächen sind in weiten Teilen abgän-

gig, Wasser dringt an vielen Stellen in das Gebäude ein. Eine Sanierung ist schon zum Schutz der 

Gebäudesubstanz des Theaters Koblenz als Baudenkmal unabdingbar notwendig. Die ausgewiese-

nen Kosten sind auf einen Zeitraum von zwischen 40 und 74 Jahren zu beziehen, in dem keine Sa-

nierung erfolgte. 

 

 

Im Kostenvorschlag wurde auf die Größe der Ensembles (Garderobenplätze, Schminktische) keine 

Rücksicht genommen. Dadurch kam es zu einer nicht zutreffenden Kostenschätzung. Die Ausstat-

tungen, um die es hier geht, wurden zum großen Teil seit ca. 40 Jahren nicht erneuert. Eine geringe 

formale Einsparmöglichkeit im I-Projekt selbst ergäbe sich, wenn einzelne Komponenten aus dem 

konsumtiven Haushaltsbereich bezahlt würden. Dadurch wären sie aber nicht I-Stock-förderfähig 

und somit für die Stadt Koblenz insgesamt deutlich teurer. Unter diese Maßnahmen fällt auch ein 

neues Schließsystem, da das Theater bisher nicht über ein einheitliches Schließsystem verfügt. 

 

 

Die Kosten für Baulogistik, Baustelleneinrichtung, Entkernung und vor allem Schadstoffentsorgung 

ergeben sich aus den anderen Gesamtmaßnahmen und sind bei verordnungsgemäßem Bauen nicht 

zu vermeiden. Besondere Kosten entstehen durch die herausfordernde Logistik am Standort sowie 
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die Schutznotwendigkeiten für ein Volldenkmal (Wetterschutzgerüst, Dacherneuerung). In der Cle-

mensstraße muss als eine kostenintensive Maßnahme ein Brückenkran gestellt werden. Hier ergäbe 

sich ein Einsparpotential, wenn die Stadt Koblenz eine ca. 10-monatige Vollsperrung der Clemens-

straße hinnehmen würde. Das ist aus Sicht der Verwaltung nicht als sinnvolle Sparmaßnahme zu 

betrachten. 

 

 

 

Eine Kompletterneuerung der Anlagen ist wegen erheblicher Mängel nach 40 Jahren unabweisbar 

notwendig. 

 

 

Hierdurch werden ausschließlich gesetzliche Auflagen erfüllt. 

 

 

Der Heizungsaustausch (siehe dann Nr./OZ 10) wurde vom Landesbetrieb Bau angeregt. Da durch 

die Zuwendungsregelungen des I-Stock keine additiven Fördermittel im regenerativen Bereich be-

antragt werden können, ist nur so der Umbau auf Luft-Wärmepumpe förderfähig. Die hier subsu-

mierten Maßnahmen sind Folgen dieses Heizungstausches. Dieser wird von fachtechnischer Seite 

im Lichte der aktuellen energiepolitischen Lage deutlich befürwortet. Die Kühlung des (neuen) 

Schaltschrankraums der Obermaschinerie ist unabweisbar notwendig, damit ein Theaterbetrieb 

überhaupt stattfinden kann. Hier liegt seit der letzten Sanierung der Bühnenmaschinerie (2008) ein 

grundsätzlicher anlagentechnischer Fehler vor, der laufend hohe Reparaturkosten erzeugt und die 

Betriebssicherheit gefährdet. 

 

 

Es handelt sich um Maßnahmen, die zur Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften unbedingt not-

wendig sind (Anschluss von nicht belüfteten Räumen an bestehende Anlagen) sowie den Tausch 

restlicher asbesthaltiger Brandschutzklappen, die nur im Rahmen einer kompletten Kernsanierung 

getauscht werden können, weil diese tief im Inneren des Gebäudes verbaut sind. Dieser Tausch ist 

aus baurechtlichen Gründen sowie Gründen der Arbeitssicherheit unbedingt vorzunehmen. 
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Die Niederspannungshauptverteilung (1984) muss zwingend ausgetauscht werden. Weite Teile der 

Stromversorgung sind veraltet und müssen schon aus Gründen des Brandschutzes erneuert werden. 

Die Sachverständigenprüfung fordert den Austausch. Eine Kosteneinsparung wurde bereits dadurch 

realisiert, dass fast alle Kabel zwischen der Haupt- und den Unterverteilungen nachhaltig und spar-

sam erhalten werden können. Dies ist durch die flächendeckende Umstellung auf LED-Beleuchtung 

im Raum- und Arbeitslicht möglich. Hierdurch ergibt sich ein deutlich geringerer Stromverbrauch 

nach erfolgter Sanierung und damit ein nachhaltiges Einsparpotential. 

Nur mit einer Photovoltaik-Anlage im geplanten Umfang kann das Theater an Tagen ohne Vorstel-

lungsbetrieb den benötigten Strom im Prinzip vollständig selbst erzeugen. Der Bau der Photovol-

taik-Anlage ist damit aus Gründen der Nachhaltigkeit, der Sparsamkeit und des Klimaschutzes un-

abweisbar notwendig 

 

 

Hierdurch werden ausschließlich brandschutztechnische Mängel beseitigt und dadurch entspre-

chende Auflagen erfüllt. 

 

 

 

Die Steuerung der Bühnentechnik ist abgängig und vorstellungsgefährdend veraltet. Ersatzteile sind 

nicht mehr lieferbar. Es entstehen aktuell durch notwendige notdürftige Reparaturen und „work-

around-Lösungen“ laufend hohe Kosten im konsumtiven Bereich. Wird diese Maßnahme nicht 

durchgeführt ist perspektivisch die Betriebssicherheit und die Sicherheit der Mitarbeitenden nicht 

mehr gegeben. 

 

 

Der Bühnenboden wurde seit 40 Jahren nicht mehr erneuert, sondern nur notdürftig ausgebessert. 

Zur Erhaltung der Betriebssicherheit ist diese Maßnahme unabweisbar notwendig. Die Unterkon-

struktion wird komplett erhalten. Damit ist die gewählte Art der Umsetzung der Maßnahme bereits 

die mit der höchsten Sparsamkeit und Nachhaltigkeit. 

 

 

Unter anderem als Maßnahme zum Erhalt des Denkmals ist eine bessere Lastverteilung durch einen 

zweiten sogenannten Vorbühnenzug notwendig. 
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Die Antriebstechnik der Kipptafel wurde bei der Erneuerung der Bühnenmaschinerie 2008 falsch 

eingebaut. Diese wichtige bühnentechnische Einrichtung ist seitdem ständig betriebsgefährdend de-

fekt. 2014 musste die Kipptafel aus Sicherheitsgründen vollständig stillgelegt werden. Hierdurch 

haben sich Aufbauzeiten und Bühnenbildkosten erhöht. Die Kernsanierung soll nun genutzt werden, 

um den widersinnigen Zustand, über eine wichtige bühnentechnische Anlage nicht verfügen zu kön-

nen, zu beheben. 

 

 

Es werden ausschließlich gesetzliche Auflagen erfüllt: Die vorhandene Konstruktion zum szeni-

schen Transport von Bühnenbildteilen und Mitwirkenden von der Unterbühne auf die Bühne bei 

Verwandlungen ist arbeitsschutzrechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig. 

 

 

Hierdurch werden ausschließlich gesetzliche Auflagen erfüllt. 

 

 

Diese Maßnahmen ergeben sich aus den vorhergehenden Positionen. 

 

 

Inhaltlich bzw. technisch wurden im Vergleich zu den ursprünglichen Machbarkeitsstudien 

(2018/2019) keine Änderungen vorgenommen. Kostensteigerungen ergeben sich nur durch die ak-

tuelle Marktsituation. Sie entsprechen dem Baukostenindex. 

 

 

Im Theater Koblenz gibt es aktuell kein medientechnisches System. Die vorhandene Tonanlage ist 

komplett defekt und entspricht (Baujahr 1984) in keiner Weise aktuellen Mindestanforderungen. 
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Momentan wird die gesamte tonmedientechnische Ausstattung gemietet. Hierdurch entstehen lau-

fend sehr hohe Kosten im konsumtiven Bereich. Durch diese Maßnahmen ergibt sich ein nachhalti-

ges Einsparpotential im konsumtiven Bereich nach erfolgter Sanierung. 

 

 

Die hier bisher vorhandene Technik ist nicht mehr funktionsfähig. Zur Aufrechterhaltung des Spiel-

betriebs des Theaters ist diese aber zwingend zu erneuern. 

 

 

Diese Maßnahmen ergeben sich aus den vorhergehenden Positionen. 

 

 

Inhaltlich bzw. technisch wurden im Vergleich zu den ursprünglichen Machbarkeitsstudien 

(2018/2019) keine Änderungen vorgenommen. Kostensteigerungen ergeben sich nur durch die ak-

tuelle Marktsituation. Sie entsprechen dem Baukostenindex. 

 

 

Eine komplette Umstellung auf LED-Bühnenbeleuchtung war ursprünglich nicht geplant, deshalb 

gibt es Kostenverschiebungen. Es werden mehr Scheinwerfer, aber keine Dimmer mehr gebraucht. 

Diese Maßnahme ist im Sinne einer energetisch nachhaltigen Planung und im Sinne des Klima-

schutzes. Die Investition erfolgt nicht in mehr Dimmer und Kabel sondern in Endgeräte (Schein-

werfer). Dies ist ein auf Nachhaltig auf die Zukunft ausgerichtetes System, das energetisch sehr 

sparsam ist. 

 

 

Zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs des Theaters ist die Videotechnik, die einen besonders kur-

zen Erneuerungszyklus hat und in den vergangenen Jahren ausschließlich durch private Spenden 

funktionsfähig gehalten werden konnte, zwingend zu erneuern. 
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Die Außenbeleuchtung muss ebenfalls insgesamt energetisch sinnvoll und zeitgemäß auf LED-Be-

leuchtung umgestellt werden. 

 

 

Diese Maßnahmen ergeben sich aus der Gesamtbaumaßnahme und dem Verschluss der Baugrube 

nach Ende der Maßnahme. 

 

 

Für die Theaterwerkstätten werden unbedingt Ersatzräume benötigt, da die momentan genutzten 

Räume unmittelbarer Teil der Kernsanierung sind. Das momentan leerstehende Erdgeschoss der 

Kulturfabrik wird so weit ertüchtigt, dass es für die Dekorationswerkstätten und die Kostümwerk-

stätten des Theaters nutzbar ist. Anschließend erfolgt ein Rückbau der werkstattspezifischen Ein-

richtungen. Die Maschinen und die Ausstattung aus dem Theater werden weiter genutzt. Würde auf 

diese Maßnahme verzichtet, müssten an anderer Stelle Räumlichkeiten gefunden werden. Die Nut-

zung der Räume in der KuFa ist aus synergetischen und nachhaltigen Aspekten die sinnvollste Lö-

sung. 

 

 

Es werden ausschließlich gesetzliche Auflagen erfüllt: Der vorgeschriebene Anschluss des Gebäu-

des Clemensstraße 5 an Brandmeldeanlage und Durchrufanlage ist sicherzustellen. Dadurch entste-

hen hier kleinere bauliche Folgemaßnahmen. Diese Maßnahmen sind als Mietereinbauten zu wer-

ten. Insofern können und müssen sie Bestandteil dieser Kostenaufstellung sein. Es besteht kein Zu-

sammenhang zur ebenfalls notwendigen Kernsanierung des Gebäudes Clemensstraße 5, die durch 

die Wirtschaftsförderungsgesellschaft als Eigentümerin des Gebäudes durchzuführen ist. 

 

 

Der Heizungsaustausch wurde vom Landesbetrieb Bau angeregt. Da durch die Zuwendungsregelun-

gen des I-Stock keine additiven Fördermittel im regenerativen Bereich beantragt werden können, ist 

nur so der Umbau auf Luft-Wärmepumpe förderfähig. Die Maßnahme kann theoretisch eingespart 

werden. Dieses wird jedoch von fachtechnischer Seite im Lichte der aktuellen Lage ausdrücklich 
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nicht befürwortet. Auch im Hinblick auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist diese Maßnahme aus 

Sicht von ZGM und Theater langfristig überaus sinnvoll. 

Die Machbarkeitsstudie „Regenerative Heizsysteme“ vom 03.10.2022 untersucht verschiedene Va-

rianten einer Heizungserneuerung. Die jetzt geplante Variante entspricht im Wesentlichen der in der 

Skizze dargestellten V3. 

 

(Auszug aus der Machbarkeitsstudie „Regenerative Heizsysteme“) 

V1 Biogas: bestehende Anlage auf Biogas umstellen 

V2 Bivalentes System - Luft Wärmepumpe + bestehende Anlagen (BHKW, Gastherme) 

V3 Strombasiert: Luft Wärmepumpe zur einen Vollelektrifizierungslösung 

 

 

 

 

 

Es wird ausdrücklich auf die folgenden Ausführungen unter dem Punkt „Interimsspielstätte“ ver-

wiesen. Es wurden im Zuge der Planungen bereits Einsparungen von rund 500.000 EUR im Ver-

gleich zur Machbarkeitsstudie realisiert. Es werden aus Gründen der Kostenersparnis für die „Er-

satzgebäude“ ausschließlich Normcontainer für die „Ersatz-Betriebsgebäude“ genutzt. Die Heizung 

erfolgt nachhaltig durch eine Pelletheizung. Die Ersatzspielstätte kann „müllfrei“ zurückgebaut 

werden. 

 



Seite 13 von 15 aus Vorlage: BV/0749/2022 

 

Es handelt sich um Vorsorge für Kosten, die eventuell durch abweichende Auflagen des Denkmal-

schutzes und bei der Schadstoffentsorgung entstehen könnten. 

 

 

Die Planungskosten sind auf die Kostenplanung der LP3 bezogen und passen sich einer eventuellen 

Baukostensteigerung nicht an. Insofern ist hier von keiner weiteren Kostensteigerung auszugehen. 

 

 

Es wird auf ausdrücklich auf die oben gemachten Ausführungen verwiesen. Es handelt sich hierbei 

um einen Kostenpuffer i.H.v. pauschal 30% auf die Herstellungskosten bis zum Baubeginn. Nur 

wenn diese Kosten jetzt angegeben werden, sind sie potentiell I-Stock-förderfähig. 

 

 

Es handelt sich hier um eine der Doppik geschuldete Berechnungsnotwendigkeit von Zahlungen des 

Amts 46 an das Amt 65. Eine externe Projektsteuerung wäre deutlich teurer. 

 

Zur geplanten Interimsspielstätte ist das Folgende auszuführen: 

Wenn das Große Haus des Theaters eine Spielzeit lang wegen der Kernsanierung nicht genutzt wer-

den kann, ist eine Ausweichspielstätte zwingend notwendig, damit das Theater seiner Bestimmung 

der kulturellen Daseinsvorsorge durch ein breit gefächertes Theaterangebot in allen Sparten auch 

während der Kernsanierung gerecht werden kann. 

Außerdem können die weiteren Spielstätten im Theater nicht genutzt werden: Die Probebühne 2 

liegt unmittelbar im Sanierungsbereich. Die Probebühne 4 im Neubau wird komplett als Probe-

bühne benötigt, da die Probebühne 1 ebenfalls wegen der Sanierung nicht genutzt werden kann. Das 

Große Haus wird pro Spielzeit (320 Kalendertage) im Prinzip jeden Tag für Vorstellungen und Pro-

ben genutzt. 

Durch die sehr gute bundesweite Vernetzung der Theaterleitung und der Stadt Koblenz im Deut-

schen Bühnenverein als Arbeitgeberverband besteht zudem Zugriff auf ein breites Erfahrungsspekt-

rum bei Interimsspielstätten während Theatersanierungen. 
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Eine geeignete Spielstätte ist in Koblenz nicht vorhanden. Die CGM-Arena ist deutlich zu groß, ist 

kein Theater- oder gar Opernraum, es würden erhebliche Mietkosten (nicht unter 800.000 EUR) an-

fallen. Außerdem wäre für eine Spielzeit jede Sport- oder sonstige Nutzung unmöglich. Es müsste 

eine Theaterinfrastruktur eingebaut werden, die in der Summe nicht billiger wäre als im geplanten 

Zeltbau. Auch die Rhein-Mosel-Halle ist kein Theater- oder gar Opernraum, auch hier entstünden 

erhebliche Mietkosten und wären weitreichende Einbauten notwendige. Außerdem wäre für eine 

Spielzeit jede andere Nutzung unmöglich. 

Alle anderen bestehenden Spielorte in Koblenz sind viel zu klein und für Produktionen des Musik-

theaters bzw. Ballettproduktionen mit Orchester nicht geeignet. 

Andere Standorte für den Interimsbau konnten ausgeschlossen werden, da die wesentlichen Fakto-

ren Erreichbarkeit, erschlossene Infrastruktur (Kostendämpfung), „Eingeführtheit“ des Orts als Ver-

anstaltungsort in den Gemarkungen der Stadt Koblenz nur auf dem Festungsgelände gegeben sind. 

Da nur ein temporärer Bau förderfähig ist, war also nur zu prüfen, welche Art des temporären Baus 

sinnvoll ist. Diese Machbarkeitsstudie wurde im Kulturausschuss vom 17.11.2021 vorgestellt. 

Alle Bestandteile der Interimsspielstätte müssen gemietet werden, sonst besteht keine Förderfähig-

keit. Das ZGM konnte allerdings bei der ADD erreichen, dass Theatertechnik, die im Rahmen der 

Sanierung neu gekauft werden muss, bereits im Interim genutzt werden kann (z.B. Licht- und Ton-

technik). 

Ohne Interimsspielstätte gäbe es eine Spielzeit quasi keinen Spielbetrieb und keine Einnahmen, alle 

Abonnements können nicht bedient und müssten durch die Stadt gekündigt werden, weil die ge-

schuldete Leistung nicht erbracht werden kann. Es kann als wahrscheinlich gelten, dass das Land 

Rheinland-Pfalz eingedenk dieser Tatsachen, nicht von einer Förderfähigkeit des Theaters in den 

Jahren 2024 und 2025 ausgehen würde, da wesentliche Aufgaben eines kommunalen Theaters nicht 

mehr erfüllt werden. 

Seitens der ADD und des Landesbetriebs Bau wurde mehrfach deutlich darauf hingewiesen, dass 

Interimsspielstätten, die keinen ausschließlich temporären Charakter besitzen nicht gefördert wer-

den können. 

Dennoch werden ZGM und Theater, ggf. in Kooperation mit weiteren Ämtern parallel zu den lau-

fenden Planungen überprüfen, ob eine signifikante Kostenersparnis durch andere Finanzierungs- 

bzw. Beschaffungsmodelle, die ggf. auch eine anderweitige Nachnutzung durch die Stadt Koblenz 

beinhalten, erreicht werden kann, ohne die Förderfähigkeit dieser Teilmaßnahme zu beeinträchti-

gen. 

Die Errichtung einer Interimsspielstätte an sich ist, wie oben ausgeführt, unabweisbar notwendig. 

 

Anlage/n: 

Tabellen 1a, 1b, 1c,2, 3, 4a, 4b 

Kostenberechnung vom 14.11.2022 zum Abschlussbericht LP3 vom 31.10.2022 

 

Historie: 
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UV/0187/2017 

UV/0342/2017 

UV/0290/2021 

UV/0429/2021 

UV/0403/2022 

Beschlüsse zu den Haushaltsplänen 2019ff 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

Wesentliche bauliche Maßnahmen der Kernsanierung dienen der deutlichen Verbesserung der Ener-

gie- und CO2-Bilanz der Gebäude des Theaters. Nur eine Umsetzung aller Maßnahmen der Kernsa-

nierung ermöglicht das Erreichen aller Klimaziele. 
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